
Abteilung VIIa – Raumplanung und Baurecht 

Zl. VIIa-24.019.78-1 

 

B e g u t a ch t u n g s en t w u r f  ( S t a n d  1 6 .1 0 .2 0 2 4 )  

Verordnung 
der Landesregierung über eine Änderung der Verordnung über die Zulässigerklärung der 

Widmung einer besonderen Fläche für ein Einkaufszentrum in Schruns 

Auf Grund der §§ 6 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 15 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes, LGBl.Nr. 39/1996, 
in der Fassung LGBl.Nr. 43/1999, Nr. 23/2006, Nr. 4/2019 und Nr. 57/2023, wird verordnet: 

Die Verordnung der Landesregierung über die Zulässigerklärung der Widmung einer besonderen 
Fläche für ein Einkaufszentrum in Schruns, LGBl.Nr. 27/2009, wird wie folgt geändert: 

1. Im ersten Satz wird nach der Wortfolge „GB Schruns,“ die Wortfolge „die innerhalb der Grenzen 
liegen, die im Plan in der Anlage, einschließlich den Erläuterungen dazu, dargestellt sind,“ eingefügt und 
entfällt die Wortfolge „hievon höchstens 600 m² Verkaufsfläche für Lebensmittel,“. 

2. Der zweite, dritte und letzte Satz entfallen. 

3. Der Verordnung wird die angeschlossene Anlage einschließlich den Erläuterungen angefügt. 
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